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Polizei -Verordnung,
betreffend die Abänderung der Polizei -Verordnung
Iber den Verkehr mit Milch vom 28 . November 1889.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
theilen , sowie der 88 143 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Lander - Verwaltung vom
30 . Juli 1883 ' wird mit Zustimmung des Gemeinde-
ratbs für den Polizeibezirk Wiesbaden nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Die 2 , Absatz 1. 7 und 9 Absatz 1 der
Polizei -Verordnung über den Verkehr mit Milch
vom 28 . November 1889 erhalten vom 1. Juni 1890
ab die aus dem nachstehenden Neuabdrucke dieser
Verordnung ersichtliche abgeänderte Fassung:

8 1.
Milchverkäufer dürfen die Milch nur in solchen

Gefäßen aufbcwahren , in welchen dieselbe keine
fremdartigen Stoffe aninebmen kann . Gefäße ans
Kupfer , Messing oder Zink , Tbongesäße mit ver¬
letzter Glasur, gußeiserne Gefäße mit bleihaltiger
Email sind zu dem gedachten Zwecke nicht gestattet

8 2.
Als Transportgefäße für die Milch dürfen

nur gut gearbeitete hölzerne , ferner Weißblech-
vder Glasgefäßc , als Meßgefäße nur Weißblcch-
naße verwendet werden . Die Transport - und
Meßgefäße , mit Ausnahme der Glasgefäßc,
müssen so weite Ocffnungen haben , daß sie begueni
mit der Hand gereirigt werden können.

Die an den Transportgcsäßen etwa vor¬
handenen Zapfkrahnen dürfen nur aus Holz , Kupfer
oder Messing bestehen . Bei Zapfkrahnen aus
Kupfer oder Messing muß durch eine gut deckende
Zinnschicht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sei» .

8 3.
Zn dem Transporte der Milch nach und in

oer Stadt , soweit derselbe nicht mittels der Eisen¬
bahn erfolgt , dürfen nur mit einem stets fände
zu haltenden Lack- oderOelfnrbenanstrich versehene
Fuhrwerke benutzt werden . Die Milchgefäße müssen
auf dem Fuhrwerke in einem von allen Seiten ae
schloffenen , mit Zink ausgeschlagenen Raum unter
gebracht fein , in welchem sic vor dem Einfluß der
Witterung und vor Verunreinigungen aus der
Umgebung vollkommen geschützt sind.

In dem für die Milchgefäße bestimmten Raum?
darf außer den zur Benützung bei dem Verkaufe
der Milch bestimmten Maßen nichts Anderes
untergebracht sein.

8 4.
Sogenanntes Gespül , Küchenabfälle und andere

faulige oder leicht faulende Gegenstände dürfen ans
dem Milchwagen nur vollkommen abgesondert , und
auch überhaupt nur dann mitgefübrt werden , wenn
ste sich in Gefäßen mit dicht schließenden Deckeln
befinden.

Diese Gefäße sind nach jedesmaliger Füllung
wieder dicht zu schließen und von etwa außen
ihnen anhaftendem Schmutz oder Theilen des
Inhalts sofort zu reinigen.

8 5.
Die Milchgefäßräume des Wagens müssen

ebenso wie die zum Einstellen der Milchflaschen
dienenden Fachkasten und Flaschenkörbe täglich
einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

8 6.
Milchgefäße dürfen auf Straßen oder in Hans

fluren , Höfen und Thorfahrten nicht ohne Aufsicht

aufgestellt werden . ^ _
Aus Hanshaltungen , in welchen sich an

Lholcra , Pocken , Typhus , Fleckficber , Scharlach
oder Diphtheritis Erkrankte befinden , darf Milch
so lange nicht in den Handel gebracht werden,
vis eine Bescheinigung des zuständigen
Kreisphhfikus darüber beigebracht ist , dai
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person ans der Haushaltung entfernt ist,
und daß eine vollständige Desinfeetion der
Wohnränme , sowie der in der Milchwirth
schaft zur Benutzung kommenden Gegen
stände stattgefunden hat.

Die Polizei -Direction kann den Verkauf
von Milch aus solchen Grundstücken ver
bieten , auf welchen gesundheitsschädlich-
Zustände herrschen , welche nach dem Gut
achten des zuständigen Kreisphhsikus an
steckende Krankheiten hervorzurnfen ge
eignet find.

Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden
aus Ortschaften , in welchen eine der im Absatz
erwähnten Krankheiten epidemisch auftritt , ist so
lange verboten, bis der zuständige Kreis-
phhfikus bescheinigt hat , daß die Epidemie
erloschen ist.

8 8.
Verkaufsläden und andere Räume , welche zur

Aufbewahrung der Milck bestimmt find , müssen
stets sorgfältig rein gehalten und gelüftet werden
Sie dürfen in keinem Fall als Schlaf-
Krankenzimmer benutzt werden.

Die Milchgcfäße dürfe » nicht offen ausgestellt
werden , und cs darf zum Reinigen derselben nur
ganz reine « und abgekochtes Wasser zur Ver
Wendung kommen. 8 9.

Die Verkäufer von Milch find ver
pstichtet , die von ihnen feil gehaltenen
Milchsorten entweder als „ volle Milch " ,
oder als „ Magermilch " , oder als „ saure
ldicke) Milch " , oder als „ Buttermilch"

oder als „ Rahm " ausdrücklich zu bezeichnen , rtlttf flltrt tfttUtft«
und die für jede Sorte bestimmten M 'lch- « vUlU »UWWU ?W « » -*
gefäße durch eine entsprechende deutUchc Die Herren s -tadtverordneten werden
und nicht abnehmbare Aufschrift zu kenn - > Freitag , den 31 . Januar 1 » 02,
»eichnen . Nachmittags 4 Uhr , in den Bürger

Milch von eineni geringeren Fettgehalte dar ? cbcmo
wie die abgerabmte Milch nur unter der Bezeich¬
nung „Magermilch " feilgehalten oder verlaust
werden.

Werden geschloffene Milchwagcn in Gebrauch
genommen , so ist die betr . Aufschrift auf diesen
an den betr . Krahnen anzubringen.

810 .
Bittere , schleimige , blaue oder rothe Milch

sowie die Milch von Kühen , die an Maul - und
Klauenseuche , Pcrlsucht , Pocken , Gelbsucht , Rausch¬
brand , an Krankbcitcn des Euters , fauliger Gebar-
mutterentzündnng , Pyämie , Septicämie , Ver¬
giftungen . Milzbrand oder Tollwuth leiden , dar:
weder feilgcbalten noch verknust werden.

Ebenso ist dar Feilhalten oder Verkaufen von
Milch , welch - kurz vor oder innerbolb 10 Tagen
nach dem Kalbe » gewonnen wird , verboten.

8 11-
Zusätze von Stoffen , welche die Haltbarkeit

der Milch befördern sollen , wie Notrou , Borsaure,
Salicylsäurc sind verboten.

8 12.
Sofern nicht nach anderen Gesetzen und Ver¬

ordnungen , insbesondere nach dem Nahrungsmittel-
qesetze vom 14 , Mai 1879 , eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, werden Ilcbertrctungeu dieser Ver¬
ordnungen mit Geldstrafe von 3 bis 30 Mk . oder
mit verhältnißmäßiger Hast gcabndet . .

Wiesbaden , den 8. Mni 1890,
Der Volizei -Präsidcnt . v . Rheinbaben.

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden , den 15. März 1901,

Der Polizei -Präsident , v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Auszug aus der Straßenpolizei - Verord¬
nung für die Stadt Wiesbaden vom

18 . September 1900.
8 2 . Ziffer 2.

Das Anbieten oder Anpreifen von Verkaufs-
gcgenständen durch überlautes Rufen oder in
anderer geräuschvoller Weise (z. B . mittelst heftigen
oder anhaltenden Schellen ? , Hornblascns , Pfeifen ?)
ist verboten.

Ziffer 3.

Ferner ist das Feilbietcn von Blumen , Bildern,
Ipielwaare » , Obst , Eßwaaren,Getränken , Cigarren,
Ansichtspostkarten und derarligen Verkaufsgegen¬
ständen auf öffentlichen Straßen , außer auf festen
von der Königlichen Polizei -Direction genehmigten

tandplätzen , unlcrsagt.

Ziffer 4.

Zur öffentlichen Straße werden hier , wie überall
in dieser Verordnung , ancb die öffentlichen Plätze,
Wege , Brücken (soweit dieselben nicht der Land-
sträßenpolizei oder dem Feldschutze unterstellen)
und Durchgänge , sowie solche im Privateigenthum
stehenden Straßen und Wege , in welchen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr stattffndct , endlich auch
die vor der Straßenfront der Häuser belegencn
Treppen und Rampen gerechnet.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Behnis Herstellung eines neuen Canals in der

Marktstraße vom Schillerplatz bis zum Rathhanse
findet ans ficherheitspolizeilichen Gründen der Be¬
trieb der Straßenbahnlinie „ Bahnböfe — Unter den
Eichen " in der Bahnhof - und Marktstraße nur
eingleisig statt.

Zur Verhütung von Unfällen wird hiermit
bekannt gemacht , daß bis auf Weiteres die
von den Bahnhöfen nach dem Markt
fahrenden Wagen der elektrischen Straßen
bahn in der Bahnhof - und Marktstraßc
das in der Kahrrichtung links liegende
Gleis benutzen.

Wiesbaden , den 24. Januar 1902.
Der Polizei - Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

durch ihre BerufSgeschäfte in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündliche » Verhandlung
mit den Beamten der KömglichenGewerbe -Jnspection
zu geben , finden für die Königliche Gewcrdc-
Jnspection zu Wiesbaden besondere Spreche
stunden am 1. und 3. Sonntag jeden Monats.
Vormittags von ll 1/» bis Mittags 17 » Ubr und
am Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monats
Nachmittags von 57 » bis 70 » Uhr in deren Ge-
ichäftslokal , Dotzbeimerstraße 5 , hier statt . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit darauf hingewiescn . daß die

Geschäftsinhaber mit Rücksicht aus die Be¬
stimmungen in 8 1393 der Gewerbe - Ordnung
verpflichtet find , ihre Verkaufs-, Lager- und
Comptoirräume während der kalten Witterung
ausreichend Heizen zu lassen. *
Der Polizei - Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

4.

5.

11.

cingeladen.
Tagesordnung:

1 . Fluchtlinienplan zur Erbreiterung der
Langgasse , zwischen Taunusstrabe und
Kranzplatz.

2 . Abänderung des Fluchtlinicnplans für
das Terrain zwischen Aar - u . Lahnstraße.

3 . Entwurf , betreffend die Erbauung einer
Versuchsanlage für Kehrichtverbrennung.
(Druckschriften hierüber befinden sich in
den Händen derHerrenStadtverordneten .)
Abtrennung eines Raumes im Leihhause
zur vorläufigen Unterbringung der
Demmin ' schen Sammlung.
Gesuch um Erhöhung des städtischen
Zuschusses zur Unterhaltung der hiesigen
Volks -Bibliotheken und der Lesehalle.

6 . Ankauf von 49 gm Gelände zur Er¬
breiterung der Dotzheimerstraße.

7 . AustauschvonGrundflächenzurStraßen-
regulirung Ecke Leberberg und Wilhelms¬
höhe.

8 . Bewilligung der Mittel zur praktischen
Ausbildung der Zöglinge desLehrerinnen
Seminars.

9 . Abänderung des Normal -Besoldungs-
plans infolge Anstellung eines Elektro¬
technikers bei der Feuerwache.

10 . Errichtung der etatsmäßigen Dienststelle
eines ersten technischen Assistenten für
Gcbändeunterhaltung bei dem Stadt¬
bauamt , sowie Besetzung dieser Stelle.
Errichtung zweier etatsmäßiger Büreau-
Assistentenstellen bei der Steuerabtheilung
des Magistrats.

12 . Neuregelung der Gehaltsverhältnisse deS
Oberlandmessers Bornhofen.

13 . Feste Anstellung deS Landmessers Klein.
14 . Neuwahl der ständigen Ausschüsse mit

Ausnahme des Wahlausschusses , sowie
von Mitgliedern der gemischten
Commissionen und Deputationen
Wahl eines Mitgliedes der Steuer-
Voreinschätzungs -Commission
WahleinesSchiedsmanns -Stcllvertreters
für den Y . Bezirk.
Bezeichnung eines Vertreters zur
Genossenschafts -Versammlung der hessen-
nassauischenlandwirthschaftlichenBerufs-
genossenschaft , sowie eines Ersatzmannes.
Wahl zweier Wahlmünner für die Neu¬
wahl von Mitgliedern der Laudwirth-
schaftskammer.

19 . Anfrage des Stadtverordneten Schroeder
an den Magistrat:
g.) „Ist es wahr , daß die Steinhauer¬

und Bildhauerarbeiten an der
Töchterschule (Luisenstraße ) in neuerer
Zeit in engerer Submission an den
Agenten Herrn Frankenberger zu
Mainz vergeben worden sind?

b ) Ist es wahr , daß die Bestimm¬
ungen in §8 2 pos . 9 und 13 der
Dienstanweisung für die Vergebung
von Arbeiten und Lieferungen viel¬
fach nicht beachtet werden (es handelt
sich um die Zerlegung der Arbeiten
in kleinere Loose und die Bewilligung
angemessener Lieferfristen ) ?

o) Woran liegt ■es , daß die . Aus¬
führung des Volksbrausebades in der
Roonstraße angeblich nicht voran geht?

20 . Ausführung von Renovirungsarbeiten
in der alten Colonnade rc. für Rechnung
des nächstjährigen Etats

21 . Antrag auf Erhöhung des städtischen
Zuschusses zu den Kosten der Blumen¬
pflege durch Schulkinder.
Gewährung von im Etat nicht vor¬
gesehenem Ruhegehalt eines städtischen
Büreaubeamten.

(Zu No . 1 bis incl . 4 berichtet der Bau¬
ausschuß , zu No . 5 bis incl . 8 der Finanz¬
ausschuß , zu No . 9 bis incl . 13 der
Organisations -Ausschuß und zu No . 14 bis
incl . 18 der Wahlausschuß ) .

Wiesbaden , den 26. Januar 1902.
Der Borsitzende der

Stadtverordneten -Bersammlnng.

15.

16.

17.

18 .

Bekanntmachung
betr . die zum Transport aecisepfiichtiger
Gegenstände in die Stadt zu benützende«

Straßenzüge.
Für die Zufuhr accisepflichtiger Gegenstände

zu den Acciie -Erycbungsstellen werden autzer den
im 8 4 der Accise-Ordnung für die Stadt Wies¬
baden genannten Straßen noch folgende Straßen pp.
zur Benutzung frei gegeben:

A. Zur Accife-Eryebungsstelle beim Haupt»
Accife -Amt in der Neugafie.

Zu 8 4, Ziffer 2 der Accise -Ordnung.
1 . Biebricher Chanssec : Die Adolfrall « , me

Goetbestraße , die Nicolasstraße , über di«
Rbeinstraße , Bahnhofstratze , den Schillerplatz,
die Friedrichstraße bis zur Neugafie , oder
die Moritzstraße , über die Rheinstrabe , dir
Kirchgasfe . die Friedrichstraße bi « zur Nru-
gaffe , dann durch dieselbe zum Accisc-Amt:

2 . Schwalbacher - und Platter - oder Limburger
Cbaussee : die Lahn - und Aarstraß «, die
Secrobenstraße . den Sedanplatz , den B » -
marckrinq , die Bleichstratze , die Schwalbacher-
flraßc , die Friedrichstraße bis zur Neugafie,
durch diese zum Accife -Amt.

3. Sonnenberger Vicinalweg : den Biugertweg,
die Parksiräße . — Für Transportanten zu
Fuß de » Kursaalplatz , die Wilbelmstraße,
Große Burgstraße , den Schloßplatz , die
Marktflraße , Mauergafie , die Neugafie . —
Für Fuhrwerke die Paulinenstratze , die
Bierstadterstraße , Frankfiirterstraße . über
die Wilbelmstraße , Friedrichstraße , bi« zur
Neugaffe , dann durch dieselbe — zum Accife-
Amt.

« . Zur Accise - Erheb « , »gsstelle in de«
Schlachthansanlagc « r

1. Frankfurterstraße : die Lessingstraßc , den.
Gartenfeldweg , die Schlachthausstraße zu
den Schlachthausanlayen , ferner die Mainzrr-
landstraße bis in Höbe der Schlachtbau »-
anlagen . über den Verbindungsweg zu den
Schlachtbausanloaen;

2 . Biebricber Cbaussee : die Adolfsallee , die
Goetbesiraße , über den Bahnübergang , den
Gartenfeldweg , die Schlachthausstraße zu
den Schlachtbansanlagen:

3 . Schiersteiner Vicinalweg : die Herdcrstroße,
die Goetbestraße , den Bahnübergang , den
Gartenfeldweg , die Schlachthansstraß « zu
dm Schlachthausanlagen:

4. Schwalbacher - und Platter - oder Limburger
Chaussee : die Lahn - und Aarstratze , die
Secrobenstraße . den Sedanplatz , Bismarck»
Ring , die Bleichstraße , Schwalbacherftraße,
Rdeinstraßc , den Gartenfeldweg , die Schlacht¬
hausstraße , zu den Schlachthauranlagen;

5 . Sonnenberger Vicinalweg . de» Bingertweg.
die Parksiräße , Panlinenstraße , Bierfladter-
straße , Frankfurterstraße , Wilbelmstraße , de»
Gartenfeldweg , die Schlachthansstraß «, zu
den Schlachthausanlagen . *

Wiesbaden , den 19. Dezember 1901.
Der Magistrat . In Vertr . : Heß.

22.

Bekanntmachung.
Versteigerung von Bauplätzen im Nerothal.

Samstag , den 15 . Februar d. Js . ,
Vormittags 11 Uhr , sollen die der Stadt¬
gemeinde Wiesbaden gehörigen Bauplätze im Nero¬
thal , nächst der Beausite , und zwar 8 ar 80 qm,
3 » i 75,50 qm , 8 ar 73,25 qm , 10 ar 64,75 qm
und 13 ar 65,50 qm zuerst im Einzelnen und
dann im Ganzen im Rathhause hier auf Zimmer
No. 5b öffentlich meistbietendversteigert werden.

Bemerkt wird , daß Gebote unter 1200 Mk.
für eine Ruhe (— 4800 Mk . für ein ar ) nicht an¬
genommen werden.

Bedingungen und eine zugehörige Zeichnung
können bis zum Termin auf Zimmer No . 51 im
Rathhause während der Vormittagsdienststunden
eingeieben werden . *

' Wiesbaden , den 27 . Januar 1902.
Der Magistrat . In Drrtr . : Körner.

Bekanntmachung.
Die am 21 . d. M . in den Districtcn „Kohl¬

heck " , „Pfasfenborn " und „Schläferskops"
stattaehabte Holzverstcigerung ist genehmigt worden.

Der Tag der Ueberweisung des Holze « zur
Abfuhr wird noch bekannt gemacht werden.

Wiesbaden , den 25 . Januar 1902.
Der Magistrat . I . V . : Körner.

Bekanntmachung.
Die Benutzung der Trauerhalle auf dem alten

Friedhof , sowie deren Heizung wird bei allen
Traucrfeierlichkciten , welchem der Halle stattfinden,
unentgeltlich gewährt . *

Wiesbaden , den 7 . Oktober 1901.
Der Magistrat . In Vertr . : Körner.

Umtausch von Qnittungsmarke «.
Wir bringen zur öffentlichen Kcnntniß , daß

bis auf Weitere « unbenutzte und unbeschädigte
Beitragsmarken 1l . Claffe der Invaliden - Ver¬
sicherung gegen solche der III . Claffe oder gegen
baar im Rathhaus , Zimmer No . 3 , während der
Dienststunden , von Vormittags »7 , bi»
Mittags 12 ' /, Uhr , »mgetanscht werden können.

Wiesbaden , den 28 . Januar 1902 . *
Der Magistrat . Abth . für Versicherungssachen.

Mangold.



Sette S. .io . ^ annar I » ©» .

Ortsstatnt,
betreffend die Erhebung einer Gebühr für die Be¬

nutzung de« KaualnctzeS der Stadt Wiesbaden.
Die §S 1Ü und 11 des Ortsitatnts von,

11. Avril 1891, betreffend Neukanalisation, werden
auf Grund des Beschlusses der Stadtverordneteu-
Bersamniluna vom 6. Juli — 5. Oktober— 1900
aufgehoben. Dagegen greifen folgendeBcstimmungen
Platz:

81.
Begründung der Zahlungsfrist.

Für alle bebauten Grundstücke, die nach Maß¬
gabe der volizeilichen Vorschriften an die städtischen
Kanäle bereit« angeschlosien sind oder in der Folge
zum Anschluß gelangen, ist al« Vergütung für die
Benutzung des städtischen KanolnetzeS eine Gebühr
an die Stadtkasse zu entrichten.

82.
Fälligkeit der Gebühr.

Die Gebühr wird fällig:
») für bisher an das städtische Kanalnetz ent¬

weder gar nicht oder docb nicht den polizei¬
lichen Vorschriften entsprechend angeschlossene
Grundstücke bei Beginn der Anschlußarbeiten,

b) für bereit« angcschlossene Grundstücke, sobald
die bestehenden Entwässerungsanlagende«
Grundstück« ganz oder iheilweise erneuert
oder einer Veränderung unterzogen werden,
zu deren Ausführung die baupolizeiltchcGe-
nehmigung eingebolt werden muß. Dabei
ist es ohne Belang, ob die Einmündung in
den Straßenkanal an der alten Stelle er¬
folgt oder nicht,

83.
Betrag und Berechnung der Gebühr.

Die Höhe der Gebühr bestimmt sich»ach der
Straßcnsrontlänge des betreffenden Grundstücks
und beträgt für den laufenden Frontmcter 25 Mk.
Bei Eckgrundstücken und Eckhäusern wird die längere
Front berechnet. Für Grundstücke, welche an mehr
als zwei Straßen, oder welche, ohne Eckgrundstücke
zu fein, an zwei Straße » liegen, werden die
Straßenfrontlängen zusammengcrechnet, doch ist der
Magistrat berechtigt, im Einzelfall eine oder mehrere
Fronten bei der Berechnung der Gebühr außer An¬
satz zu lassen.

Ist die Straßenfront geringer als die Haus¬
front, so beniißt sich die Gebühr nach der Länge
der Hansfront,

Für Grundstücke in den Landhausqnarticrcn
soll jedoch die Gebühr bei engränuiiger Bebauungs-
Weise mindesten« 400 Mk.. bei weiträumigerBe-
bauungswcise mindestens 500 Mk. betragen, auch
wenn weder die Hans- noch die Straßenfront das
Maß von 16 oder von 20 Metern erreichen. Für
die Feststellung der Frontlängen eines Grundstücks
ist die Eintheilnng und Bezeichnung im Stockbucb
oder die sonstige'amtliche Bezeichnung nicht allein
entscheidend. Es ist vielmehr die ganze Front der
thatsächlich mit dem zu entwässernden Gebäude
wirrhschastlich zusammenhängendenLiegenschaft,
einerlei, ob solche mehrere Grundstücksnummern
trägt, oder nicht, und ob dieselbe aus Hof, Garten,
Park oder andere» Flächen besteht, maßgebend.

Wird die Frontlänge eines beitragspflichtigen
Grundstücks nachträglich dadurch vergrößert, daß
ein Nachbargrundstück, für ivclches noch keine Ge¬
bühr entrichtet ist, wirthschgftlich niit ihm vereinigt
wird, so erweitert sich die ZahIungSpslicht nach
Maßgabe des Zuwachses der Frontlänge.

8 4.
Befreiung von der Gebühr.

Befreit von derGebübr sind diejenigen Grund¬
stücke oder Grnndstückrtheile, für die ein Beitrag
zu den Kosten der Grnndstücksentwäfsernng nach
den bisher geltenden statuarischen Bestimmungen
oder ans Grund besonderer Vereinbarung bereit«
geleistet worden ist.

8 5.
.Haftbarkeit.

Neben dem zur Zeit der Fälligkeit der Gebühr
tm Stockbnche eingetragenen Eigenthümer des
Grundstücks haften der oder die Rechtsnachfolger
solidarisch für die Zahlung der Gebühr.

8 6.
Rechtsmittel.

Dem Abgabepflichtigen stehen die im 8 69 ff.
des Connnunalabggbengesetzcs bezeichnetcn Rechts¬
mittel zu. *

8 7.
Dieses Ortsstatnt tritt mit demTage der Ver-

offentlichltng in Kraft. Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Zufolge Beschlusses des Landesausschusses des

Bezirksverbandes des Regierungsbezirks Wiesbaden
soll für das Rechnungsjahr 1901—02 zum Rind¬
vieh-Entschädigungsfonds für Lnngenseuche, milz-
oder rauschbrandkrankes Rindvieh die dreifache
Abgabe von 15 Vf. für jede« Stück Rindvieh am
28. Februar d. I . erhoben werden.

Die Offenlegung des Rindviehbestands-Ver-
zeichnisses erfolgt in der Zeit voin 20. Januar bis
3. Februar d. I ., in den Vormittagsdienststunden,
im Zimmer No. 53 des Nachhause? und werden
die Besitzer von abgabepflichtigen Tbieren eriucht,
Einsicht von 5cm Verzeichnis! nehmen und
etwaige Anträge aus Berichtigung stelle» zu wollen.

Wiesbaden , den 14. Januar 1902.
Der Magistrat. In Vertr. : Körner.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für den District

Schwarzenberg, 3. und 4. Gewann — Baustelle
für die Wohnhäuser städtischer Arbeiter — bat die
Zustimmung der Ortsvolizeibehördeerhalten und
wird nunmehr im Rathbaus , 1. Obergeschoß,
Zimmer No. 38», innerhalb der Dienststnnden'zu
Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß § 7 de« Gesetze« vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc. mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen, mit dem
12. d. M. beginnenden Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubringen sind. *

'Wiesbaden , den4. Januar 1902.
Der Magistrat. In Verlr.: Frobenius.

Amtliche Anzeigen des Wiesbadener Tagblatts. 4 . Jahrgang , sro . ra.

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publikums vor Ueber-

tretungcn werde» nachstehend die den Scbntz des
Waldes vor Bränden bezweckenden Strasbestiin-
mungcu hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

»)
&360 No. 6 des Reichsstrafgcsctzbuches:

Mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mir Hast
bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer au gefährlichen
Stelle» in Wäldern oder Haiden oder in gefähr¬
licher Nähe von Gebäuden oder seuerfangenden
Sachen Fener anzündet.

b)
8 44 des Feld- und Forstpolizci-Gcsetzcs vom

1. April 1880:
Mit Geldstrafe bis zu 50 Mark oder Haft bis

zu 14 Tagen wird bestraft, wer
1. mit miverwahrtcm Feuer oder Licht de»

Wold betritt oder sich demselben in gefahr-
brinaender Weise nähert;

2. im Walde brenuende oder glimmende Gegen¬
stände fallen läßt, fortwirft oder unvorsichtig
handhabt:

3. abaesehe» von den Fällen des 8 368 No. 6
des Strafgesetzbuches inr Walde oder in
gefährlicher Nähe desselben im Freien ohne
Erlaubniß des Ortsvorstebers, in dessen
Bezirk der Wald liegt, in König!. Forsten
ohne Erlaubniß des zuständigen Forst-
beamten Feuer anzündet, oder das gestatteter
Maßen angczündcte Feuer gehörig zu bc-
aussichtigen oder ariSzulöscheir unterläßt;

4. abgesehen von den Fällen des § 360 No. 10
des Strafgesetzbuches bei Waldbränden, von
der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbefltzer
oder Forstbeamten zur Hülfe ausgefordert,
keine Folge leistet, obgleich er der Auf¬
forderung obne erhebliche eigene Nachtheile
genüge» konnte. *

Der Oberbüraermeister. In Vertr.: Körner.
Brennholz -Verkauf.

Die Natural -Verpflegungsstationdahier ver¬
kauft von heute ab die nachverzeichuctenHolzsorten
zu den beigesetztcn Preisen:

Buchenholz, 4-schnittig, Rmtr. 12 Mk. 50 Pf ..
„ 5-schnittig. „ 13 „ 50 „

Kicfcrn-(Anzünde-)Holz per Sack 1 Mk.
Das Holz wird frei ins Hau« abgeliefert und

ist von bester Qualität. Bestellungen werden von
dem Hausvater Sturm , Evangelisches Vereins¬
haus , Plntterstraße 2, entgegcngenomnien.

Bemerkt wird , daß durch die Abnahme
von Holz die Erreichung des humanitären
Zwecks der Anstalt gefördert wird.

Der Vorstand
der Ratural -VerpsteguttgSstation.

Der Vorsitzende: Der Kaifirer:
Hetz, Bürgermeister. C. Henfel,

Rathhaus , Zimmer 49. Kaiier-Friedrich-Ring 96,
Ecke Oranienstraße.

Der Schriftführer:
Mangold , Beigeordneter,

Rathhaus , Zimmer 10.
Dienstboten - Abonnement

des städt. Krankenhauses.
Die Dienstherrschaften werden hiermit dringend

gebeten, bei Ileberweisuiig erkrankter Dienstboten
au das städtische Krankenhaus die letzte Aboimc-
mentS-Quittuug mit hierher zu übersenden oder
dem betreffenden Dienstboten einen Zettel mit
Angabe der Nummer des Abonnements als Legi¬
timation mitzuaebeu, worin der Wunsch der Dienst¬
herrschaft zur Aufnahme des Kranken zum Ausdruck
gebracht wird. *

Wiesbaden , den 11. Januar 1902.
_ Städt . Krankenhaus -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Winter-

monate (Oktober bis einschl. März) um 10 Uhr
Vormittags . *
__ Städt . Aecise-Amt.

Verdingung.
Die Gestellung der bei dem Stadtbauamt,

Abtbeilung für Straßenbau , in der Zeit von,
1. April 1902 bis 31. März 1903 erforderlichen
Fnhrenleistnngen , und zwar bei der Aus¬
führung:

a) städtischer Straßenbauten,
b) der Straßenreinigung bei Tage,

soll verdungen werden.
Die Verdingunas-Untcrlagcn können während

der Vormittag« - Dienststnnden im Rathhause,
Zimmer No. 44, ciugeseheii oder von dort gegen
Zahlung von 1 Mk. bezogen werden.

Verschlossene und mit entiprechender Aufschrift
versehene Angebote sind bi« spätestens

Montag , den 3 . Februar 1002,
Vormittags 11 Uhr,

bei Unterzeichneter Abthcilung einzureichen, zu
welcher Zeit die Eröffnung der Angebote in Gegen¬
wart etwa erschienener Bieter stattfinden wird. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 18. Januar 1902.

Stadtbauamt , Abtbeilung für Straßenbau.
_ I . V,: Scheuermann._

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der 4. Rate (Januar , Februar,

März) Steuern und sonstigen Abgaben erfolgt
vom 15. Januar an straßenweise nach dem ans
dem Steuerzettel angegebenen Hebeplan. Die
Hebctage sind nach den Anfangsbuchstaben
der Strafen wie folgt festgesetzt(die auf dem
Steuerzettel angegebene Wohnung ist für das
laufende Rechnungsjahr maßgebend):

OPQ am 29. Jan . u. 1. Febr.
R am 3. und 4. Februar

3TOT am 5., 6. u. 7. Februar
WYZ und außerhalb des Stadtberiugs

am 8.. 10. u. 11. Februar.
Es liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

sie die vorgeschriebenen Hebctage benutzen, nur
daun ist rasche Beförderung möglich.

Da « Geld, besonders die Pfennige, sind genau
abznzählen, damit Wechseln an der Kasse vermieden
wird. *

Städtische Steuerkasfe,
Rathbaus , Erdgeschoß. Zimmer No. 17.

Städtische Steuerkasfe.
Die Kasse ist auch am 30 . und 31. Januar

geöffnet. '*

Freiwillige Feuerwehr.
Die Maumchasteu der Feuer-

Hähne - Abtheilung des zweiten
Zuaes werden ans Freitag , den
31. Januar l . I . , Abends 0Mir,
zu einer General-Versammlung in die
„Burg Nassau " , Schachtstraße1,
eingeladen. _

Pünktliches und zahlreiches Er¬
scheinen erwünscht.

Wiesbaden , den 28. Januar 1902.
Der Branddirector. Scheurer.

Bekanntmachung.
Fenermeldnng.

Die Polizei-Verordnung betr. das Feuerlösch-
wcien bestimmt in § 21, Satz 1 : ,

JederEigentbiimeroder Inhaber eines Raumes,
in welchem Feuer ailshricbt, sowie Dieicnigen, welche
dies zuerst bemerken, stnd verpflichtet , ohne
eden Verzug durch Vermittlung der iiach't-

gelegkilenFenermeldestellederFeuerwache Kennt-
nist zu geben re. Zur schleunigen -yener-
mcldiiiig dienen die in den Straßen angebrachten
Feuermelder, deren Lage in jedem Hans durch
Plakate anaezeigt ist.

Schlüssel zu diesen Meldern haben:
1. Die Besitzer der Häuser, in welchem die

Feuermelder anaebracht sind.
2. Sämmtliche Führer der freiwilligen

Feuerwehr.
3. Die gesaminte Schiitzmaiiiischast.

Von diesen Personen kann die Abgabe
einer Feuermeldung verlangt werden.

Außer den genaniiten Personell besitzen eine
aroße Anzahl hiesiaer Einwohner einen solchen
Schlüssel und kann jeder Einwohner einen Schluilel
lebst Anweisung zur Benntzung der Feuermelder
i»f dem Feuerwehr - Bureau , Neugasse 0,
l Stiege hoch, für 1 Mark erhalten.

Bei Abgabe einer Feuermeldung 'st
Folgendes zu beachten:

Wie in allen anderen Städten laufen bei Be¬
nutzung der Feuermelder auf der Feuerwache nur
die betreffenden Meldezeichen ein, wodurch auf de'
Feuerwache unr bekannt wird, von welchem Melder
die Fenernielduiigabgegeben wurde.

Den Lrt des Brandes kann die Wache nur
an dem Melder selbst erfahren und muß also zu¬
nächst an diesen Melder fahren.

Wird ml» ein Melder benutzt, welcher von der
Feuerwache aus hinter der Brandstätte liegt, io
aelangt die Wache erst ans einem Umweg zur Brand¬
stätte und ist ans diescmGrnnde wie folgt zu verfahren:

1. Zur Abgabe einer Feucrmeldnng ist stets ein
Feuermelder zu benutzen, welcher von der
Brandstätte aus in der Richtung
nach der Feuerwache zu liegt . Die
Feuerwache befindet sich Neugasse 6.

2. Wird mir größerer Entfernung, etwa von
hochaelegenen Stadttheilen, einFener bemerk!
und liegt der Beobachtiiiigsort und die Brand¬
stelle in qanz entgeaenaesetzter Richtung als
die Feuerwache, so darf von dieser Stelle
aus niemals ein Feuermelder benutzt
werden, weil sonst die Feuerwache, statt nach
der Brandstätte, nach- einer dieser gerade
entgeaenaesetzten Stelle geleitet wird.

In solchen Fällen kann iedoch Mitteln
Telephon die Feuerwache nnter genauer
Angabe des Brandortes benachrichtigi
werden.

3. Wer eine Feuermeldung abaiebt, muß ent¬
weder an dem Melder selbst die Wache er¬
warten oder den Ort des Brandes ans die
in dem Melder befindliche Tafel ansschreiben.

Um genaueste Beachtunq dieser Vorschriften
und Anweisnnge» wird ersucht.

Der Branddirektor.

Holzversieigerungen der Oberförsterei Cbaiisseehaus
1.  Nutzholz ii. Brennbolz: Mittwoch , den

5. Februar , Morgens 10Ubr, in der Restauration
Taunusblick . Districte Kimpelhaag, Rothekreuz-
kops, Schnepfenbusch. Wilde Frau n. Hansenkops,
Förster Knittel ». Kowald. Eichen : 76 Stämme
---- 37 km. 20- 73 cm stark, 10 Stauacn 1. El ..
138 rm Scbichtmitzholz. Buche « : 13 Stämme
— 12 tm, 33—46 cm st. Birken : 2 Stämme
= 0,64 km, 5 Stangen 1. CI. Rothtannen:
64 Stämme — 16,15 tm, 195 Stangen 1.—3. Cl

Districte Hirichsuble, Taniieustück. Winter¬
bliche n. Haidekopf, Förster Werner. Eichen:
16 Stämme = 15 km, 29—56 cm stark. Buchen:
88 Stämme = 122 km, 29—56 cm ft. Roth¬
tannen : 785 Bauholzstämme — 456 km, bis
24 m lg. u. 12—42 cm st., 645 Stangen 1.- 3. Cl.,
220 Stangen 4.- 5. Cl.

Vorher von 0 Uhr an kommen aus District
Haidekopf 30 Hdt. Buchcnwellen3. Cl. n. 7,50 Hdt
2. Cl. zum Aiisaebot.

2. Brennholz : Freitag , den V. Februar,
Morgens 10 Uhr, im Bremser ' schen Saale zn
Schlanaenbad . Districte Wilde Frau, Hansen-
kopf u. Unter dem Badweq, Förster Knittel und
Kowald. Eichen : 48 rm Scheite, 121 rm Knüppel
». 47 Hdt. Wellen. Buchen : 547 rm Scheite
400 rm Knüppel u. 190 Hdt. Wellen. F279

Holz-Versteigerung.
Freitag , den 7 . Februar , Vor¬

mittags il Uhr anfangend, kommt im
Oberlibbacher Gemeindewald, District
II Matzeleer , folgendes Holz zur Ver¬
steigerung:

63 Fichten-Stämme von 11,62 Fstmtr.,
199 „ -Stangen 1. Cl.,
494 „ „ 2 . „

1132 „ „ 3 . „
429 „ „ 4. „
350 „ „ 5. „ und

60 „ . „ 6. „
Es wird bemerkt, daß dieses Holz erster

Qualität ist. Zusammenkunft im Ort. F315
Oberlibbach , den 26. Januar 1902.

Der Bürgermeister. Schmidt.

Stammholz-
Bersteigernng.

Donnerstag , den 6 . Februar
d. I ., Vormittags 11 Uhr anfangend,
kommen in dem hiesigen Gemeindewald,
District 2 « und 27 , auf guter Abfahrn

^6 eichen Bau- u. Werkholzstämme
von 25 Fm.,

83 eichen Bau- u. Werkholzstämme
von 18 Fm.,

19 buchen Werkholz -Stämme voa
9,85 Fm.,

108 rothtanne Derbholzstangen von
4,79 Fm.,

' 1765 Stück rothtanne Stangen IV.,
V. und VI. Cl. von 10,80 Fm.

;ur Versteigerung. ^ 315
Strinzmarqarethä , 27.Januar 1902.

Schmidt , Bürgermeister.

Jagd -Verpachtung.
Samstag , den 8 . Februar d. I .,

Nachmittags l '/r Uhr , wird im Rath¬
aussaale dahier die Jagd hiesiger Gemark-
;ng, sowie die Entenjagd auf offenem
lhein auf weitere8 Jahre öffentlich ver¬
achtet.

Bahnstation Kempten bei Bingen und
fiaulsheim. ^ 315

Kempten b. Bingen , 27.Januar 190r,.
Nrosth. Bürgermeisterei Kempten.

Depoy.

Dampfer -Fahrten.
Hambiirg-Amerika-Linie.

Generalvertr. der Gesellschaft : L. Rettenmayer,

D. „Adria“ 25. Jan . 3 Uhr Nm. v. Newyork
nach Ostasien. P . „Aüemannia“ 26. Januar in
Hamburg. ii . „Älesia“ 25. Jan . in Hamburg.
0 . „Arabia“ von Hambursr nach dem La Plata,
24. Jan . Mittags von Antwerpen. D. „Assyria
von Hamburg via Boston nach Philadelphia,
25. Jan . 10 Uhr Tm. in Portland . v . „Australia
von Hamburg via Antwerpen nach Westindien-
Mexico, 24. Jan . 10 Uhr Nm. Cuxhaven passirt.
D. „Bolivia“ von Westindien nach Hamburg,
26. Jan . 1 Uhr Vm. in Bremerhaven, v . „Bris-
gavia“ 25. Jan . 2 Uhr Nm. von Baltimore. D.
„Canadia“23. Jan . in St Thomas. D. „Christiania
von Hamburg nach Mittelbrasilien, 25. Jan . in
Rio de Janeiro . 1). „Daeia“ von Hamburg nach
Südamerika, 24. Jan . 4 Uhr Nm. in Antwerpen.
S.-D. „Fürst Bismarck“ 26. Jan . 5 Uhr 30 Min.
Nm. von Neapel nach Newyork, D. „Galicia
von Hamburg via Havre n. Westindien-Mexico,
26. Jan . 1 UhrNm . v. Antwerpen. D. „Georgia
25. Jan . in Baltimore. D. „Granada “ 25. Jan.
von Buenos-Aires (Heimreise). D. „Ithaka von
Hamburg nach Mittelbrasilien, 24. Jan . 7 Uhr
Nm. von Lissabon. D. „Karthago “ 26. Jan . in
Rosario. D. „Nicomedia“ 21. Jan . in Buenos-
Aires. I) . „Patricia “ von Hamburg via Plymouth
nach Newvork, 26. Jan . 11 Uhr Nm. v. Boulogne
sur Mer. D. „Pennsylvania“ 25. Jan . SUhrVm.
von Newyork via Plymouth und Cherbourg nach
Hamburg. D. „Polynesia“ von Hamburg nach
Westindien, 23. Jan . in Havana . D. „Pretoria
25. Jan . 5 Uhr Vm. in Newyork. D.-Y. „Prinz.
Victoria Luise“ (Westindienfahrt) 25. Jan . in
Santiago de Cuba. D. „Savoia“ 23. Jan . 5 Uhr
Nm. von Singapore. D. „Sevilla“ 26. Jan . von
Rosario. D. „Sibiria“ 25. Jan . von St. Vincent
(Heimreise). P . „Silesia“ 24. Jan . v. Hongkong.
0. „Sithonia“ 25. Jan . 5 Uhr Nm. v. Singapore.
D. „Sparta“ 25. Jan . in Hamburg. I). „Valencia
von St. Thomas nach Hamburg, 25. Jan . 11 Uhr
Vm. von Havre. _

Norddeutscher Lloyd in Bremen,
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

"Wilhelmstrasse 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Aller“ nach Newyork, 26. Jan . 12 Uhr
litt , von Gibraltar . S.-D. „Trave“ nach Genua,

26. Jan . 12 Uhr Nachts von Gibraltar . S.-D.
„Lahn“ nach Genua, 25. Jan . 12 Uhr Mittags
von Newyork. S.-D. „IC. Mar. Thor.“ nach Genua,
25. Jan . 12 Uhr Mittags in Genua. S.-D. „K.
Wilhelm der Gr.“ nach Bremen, 27. Jan . 8 Uhr
Vm. Scilly passirt . D. „Hannover“ nach Bremen,
26. Jan . 2 Uhr Nm. Lizard pass. D. „Weimar“
nach Baltimore, 26. Jan .9 Uhr Vm. in Baltimore.
D. „Darmstadt“ nach Baltimore, 25. Jan . 4 Uhr
Nm. Lizard passirt. D. „Breslau“ nach New-
York, 26.Jan . 6 Uhr Nm. Dover pass. — Cuba-,
Brasil- und La Plata -Linien: D. „Wittekind “ n.
Bremen, 26. Jan . in Bremerhaven. D. „Trier“
nach Madeira, Lissabon, Rotterdam, Antwerpen
Bremen, 25. Jan . St. Vincent pass. D. „Witten¬
berg“ nach Brasilien, 24. Jan . von Funchal. D.
„Helgoland“ nach La Plata , 26. Januar Quessant
pass* D. „Coblenz“ nach Cuba, 25. Januar von
Villagarcia. D. „Halle“ nach Brasilien, 25. Jan.
von Bremerhaven. — Ost-Asien- und Australien-
Linien: D. „Prinzess Irene “ nach Hamburg,
24. Januar in Aden. D. „Prinz Heinrich“ nach
Bremen, 25. Jan . in Hongkong. D. „Preussen“
nach Hamburg, 26. Jan . in Kobe. D. „Hamburg“
(Hamb.-Amerika-Linie) nach Ost-Asien, 24. Jan.

!in Hongkong. D. „Kiautschou“ (Hamb.-Amerika-
Linie) nach Ost-Asien, 27. Jan . von Port Said.
D. „Bayern“ nach Ost- Asien, 27. Januar von
Antwerpen. D. „Marburg“ n . Hamburg, 24. Jan.
in Hamburg. I). „Freiburg “ nach Ost-Asien,
27. Jan . Quessant passirt. D. „Neckar“ nach
Bremen, 26. Jan . in Antwerpen. D. „Friedrich
der Gr.“ nach Bremen, 25. Jan . von Adelaide.
D. „Bremen“ n. Australien, 24. Jan . in Colombo.
I). „Barbarossa“ nach Australien, 27. Januar
in Genua.

Druck uui>Verlag der L. Echellenberg 'lchen Hos-Buchdruckcrei iu Wiesbaden.


	00000001
	00000002

